
http://www.libertad.de/online-demo

Ab 8.30 Uhr versammelten sich Demonstrierende vor dem Eingang des Gerichtsgebäude E des Amts-
gericht Frankfurt (Main) zur Kundgebung. Um 9.00 Uhr sollte der Prozess gegen einen der Initiatoren
der ersten Online-Demonstration in Deutschland eröffnet werden.  Es wurden Transparente aufgespannt,
etwa 100 Menschen, einige bevor sie zur Arbeit gehen, sind gekommen. Kurze Reden von Libertad!
und Kein Mensch ist illegal. Auch der Angeklagte spricht kurz. Lautstark wurde „Demonstrationsfreiheit
im Internet“ gefordert. 

Die Prozesseröffnung wurde, weil die Richterin im Stau steckte, um 30 Minuten verschoben.
Besucher/innen wurden erst nach Leibesvisitationen in den Hochsicherheitssaal gelassen, in dem sonst
u.a. Strafprozesse nach §129a stattfinden. Panzerglas trennt das Publikum von den Prozessbeteiligten.
Es gibt etwa 65 Zuschauerplätze. Viele der Aktivist/innen, die den Angeklagten begleitet hatten,
fanden keinen Platz mehr. 

" "Auf der Anklagebank steht eine Tüte mit dem Aufdruck deportation.class . Davor ein Handwagen mit
drei ehemals beschlagnahmten Computern. Der Angeklagte hatte sie mit zum Prozess gebracht, um sie
als unbrauchbaren Schrott zurückzugeben, nachdem sie dreieinhalb Jahre einbehalten waren. 

Gegen 9.30 beginnt der Prozess bei schlechter Akustik. Die Richterin verkündet, dass sie Zwischenrufe
nicht duldet. Nach dreimaliger Ermahnung flögen die Leute raus. Die Verteidigung fragt nach drei
Männern, die hinter der Staatsanwältin sitzen. Der erste stellt sich als Herr Gries vor, die anderen

" "beiden als Lufthansa Konzernsicherheit . Sie müssen den Saal verlassen, weil sie keine Prozessbeteilig-
ten sind.

Nach Verlesung der Anklageschrift beantragt die Verteidigung die Einstellung des Verfahrens. Argu-
mentiert wird mit Art. 103 GG, Abs. 2. Damit, dass keine Gesetze für die Anklage existieren. Damit,
dass begriffsnotwendig kein physischer Zwang vorliegt, der eine Voraussetzung bei Nötigung ist. Mit
Art. 8 GG (Versammlungsfreiheit). Mit der Entscheidung des Europarats von Mitte Mai 2005 in
Warschau, wo auch Kanzler Schröder anwesend war und die auch einen Rahmen für Versammlungs-
freiheit steckt. Die Bundesregierung habe damit das Recht dieses Raumes anerkannt.

" "Die StA erwidert, dass §240 neben Gewalt auch Drohung mit empfindlichen Übel  vorsieht.

Die Richterin unterbricht die Verhandlung und verkündet nach 20 Minuten, dass sie kein Verfahrens-
hindernis sieht. Ein Verstoß gegen Art 103 GG bestehe nicht. Der Vorwurf erfülle den Gewaltbegriff.

" "Ob Nötigung  vorliegt, wird erst die Hauptverhandlung zeigen, ebenso, ob Grundrechte tangiert sind.

Der Angeklagte stellte in einer ausführlichen Erklärung den Zusammenhang zwischen der Abschiebe-
praxis der Lufthansa und dem Anliegen der Online-Demonstration her. Für ihn war die Aktion „eine zu-
tiefst demokratische und notwendige Angelegenheit“, mit der nicht nur gegen die Abschiebeairline Luft-
hansa protestiert werden sollte, sonden mit der darüberhinaus für das  Demonstrationsrecht im Internet
„der Freiheit eine Gasse geschlagen“ werden sollte. 
Es wurde mehrfach geklatscht. 1. Rüge und 2. Rüge folgen, dann verfügt die Richterin die Entfernung
von 2 Menschen. Die Staatsanwältin zeigt denunzierend mit dem Finger in den Zuschauerraum. Das Pu-
blikum versucht die Entfernung der beiden Ausgeschlossenen zu blockieren. Sie werden mit brutalen
Mitteln aus dem Saal gebracht, an die Wand gestellt, ihnen werden Handschellen angelegt und die
Personalien aufgenommen. 

Fragen der Richterin beantwortet der Angeklagte nicht. Stattdessen stellt die Verteidigung eine Reihe
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von Beweisanträgen: 

1. Zeugenladung von dem Präsidenten der Pilotenvereinigung Cockpit, dem Fachgruppenleiter Luftver-
kehr von ver.di und Nicolai von Ruckteschell (Chefjurist der LH).Zum Beweis: Die Online-Demo war not-

" "wendig. Außerdem soll der Film deportation.class  in der Verhandlung gezeigt werden.

2. (vom Angeklagten verlesen) exemplarisch Jose Bove, Mag Wompel u.v.a. zu laden, die den Aufruf
" "Wir machen mit  zur Online-Demo unterschrieben hatten. Online-Demonstration war und ist notwen-
diges und legitimes gesellschaftliches Engagement. Außerdem Hans Branscheidt u.a. zu laden, die den

" "Aufruf 250 werden mehr  nach der Razzia vom 17.10.01 initiierten bzw. unterstützten. 

3. Vertreter des Ordnungsamts und Polizeipräsidiums Köln zu laden wegen der Anmeldung der Online-
Demo am 10.05.2001 durch Jan Hofmann. 

4. den Vorstandsvorsitzenden der Lufthansa AG Jürgen Weber zu laden. 

5. Bundesinnnenminister Otto Schily zu laden. Zum Beweis, dass er zu Hackerangriffen auf ihm misslie-
bige Internetseiten aufrief und das für rechtmäßig hält.

6. Vertreter von ProAsyl, (ex-) Mitglieder des Bundestages, den Chef des UN-Anti-Folter-Ausschusses
u.a. Mit diesem Antrag wird die europäische Abschiebepolitik, ihre Geschichte und Auswirkungen so-
wie der Protest dagegen ausführlich thematisiert. Eine hervorragende Zusammenfassung. 

7. RA Stefan Schrage aus Berlin zu laden. Der Anwalt hatte sich bei der Verteidigung gemeldet, dass er
die Initiator/innen der Online-Demo vor der Aktion beriet und sagte: Strafbarkeit sei nicht gegeben.

Die Richterin stellt die Beweisanträge zurück und geht unmittelbar in die Zeugenvernehmung.

Zuerst Frau Adenauer,  Konzernjustitiarin der LH. Ihr Beitrag ist äußerst unergiebig – auch für die An-
klage. Anfang April 2001 wurde der Aufruf zur Blockade wahrgenommen. Zunächst wurde zu einem
" "Tag X  aufgerufen. Später terminiert: LH-Hauftversammlung 2001, am 20. Juni 2001. Die Rechtsabtei-
lung prüfte einstweilige Verfügung. Diese wurde als nicht erfolgsversprechend eingestuft, weil LH die In-
itiatoren nicht kannte. Sie begannen auf technischem Weg Vorkehrungen zu treffen, die Zahl der Zugrif-

" "fe begrenzt zu halten. Die Konzernsicherheit  (der geheimdienstliche Werkschutz der LH), Ecommerce
(heute nicht mehr existierendes Tochterunternehmen der LH) haben dabei geholfen. Wiederholt konnte

" "sie zu Fragen keine näheren Ausführungen machen, denn: Ich bin kein Techniker . Im Laufe der Online-
Demo mussten mehrfach die Kapazitäten erhöht werden. Zwischen 10.30-10.35 wurde Kapazität um

" "Faktor 10 erhöht ( ich lese ab, weil ich das nicht verstehe ). Gegen 12.30 wurde das System auf Nor-
mal zurückgefahren. Mehrfach war die Web-Seite 3-10 Minuten verzögert. 8 Minuten war das Portal
weltweit nicht erreichbar gewesen. Ob die komplette Homepage betroffen war oder nur das Buchungs-
system, kann sie nicht sagen. Nur, dass sich acht Minuten nichts bewegte. 

" "Zu den Kosten und Buchungsausfällen kommen nur unpräzise Angaben. Ja, es seien deutlich weniger
Buchungen an diesem Tag, aber keine konkreten Zahlen. Der Anwalt fragt, wie viele Vergleichstage für
den festgestellten Buchungsrückgang herangezogen wurden. Man erfährt, dass es nur einer war. Die
Herkunft der in den Akten genannten Schadenssumme von über eine halbe Million Euro sei ihr nicht be-
kannt. Auf die Frage des Angeklagte, ob es bei LH eine Diskussion gab, ob die Schadenssumme öffent-

" "lich mitgeteilt wird, antwortet sie LH muss sich überlegen, was sie sagt .

Nach dieser Zeugin wurden drei weitere Beweisanträge von der Verteidigung gestellt:

8. Die Verantwortlichen von 17 online-Reisebüros (von wwww.travelchannel.de bis www.nix-wie-
weg.de) zu laden. Zum Beweis: über ihre Internetseiten waren jederzeit LH-Flüge buchbar.

9. Die Domain-Inhaber lufthansa.de und lufthansa.com, Leiter von IT-/Servicebereich und LH-systems zu
laden. Thema: Vorkehrungen am 20. 06.01, Ankauf Kapazitäten, live-Ansprache  Jürgen Weber.

10. Ladung von Herrn Holzrichter (LH). Thema: Buchungsrückgänge.

Anschließend die Vernehmung von KHK Günter Brandt, 48 Jahre, Leiter K41 (Staatsschutz) beim Poli-



zeipräsidium Frankfurt. Er berichtete, dass die Strafanzeige der LH nach der Online-Demo am
25.06.01 einging. Er hatte den Domain-Inhaber von www.libertad.de festgestellt und seine Ermittlungen
der StA vorgelegt mit dem Ziel eine Hausdurchsuchung vorzunehmen, die dann am 17.10.01 im
Libertad!-Büro und beim Beschuldigten erfolgte. Dabei wurden zahlreiche PCs, schriftliche Unterlagen,
Disketten und CDs beschlagnahmt. Die Auswertung hat durch (nicht näher ausgeführte) Umstände
lange gedauert. Festgestellt wurde dabei eine Email, wo der Absender schrieb, er habe Dokumente ein-
gestellt, habe die Software besorgt. Der Beschuldigte habe als Administrator das organisiert. Am
20.06.2001 hat er die Lufthansa-Homepage nicht verfolgt; die Seite sei wohl nicht erreichbar gewesen.
LH habe den Schaden beschrieben. Offensichtlich habe LH nicht ausreichend Speicher dazugekauft.
Libertad! hat nach der Online-Demo mit dem Erfolg Reklame gemacht.

Es geht dann um die rechtliche Bewertung der Online-Demo durch die Initiator/innen. Die Richterin
" "fragt den Zeugen, ob ( wie manchmal bei solchen Sachen ) eine rechtliche Bewertung veröffentlicht

wurde? Dem Tenor nach: es sei nicht strafbar, ihr könnt ruhig mitmachen. Brandt weiß nichts davon,
"aber er hätte ein Papier mit rechtlicher Wertung gefunden. Darin stände, dass Nötigung wahrschein-

"lich  anwendbar sei.

Zur Anmeldung der Demo in Köln geht Brandt davon aus, dass der Anmelder Jan Hofmann eine fiktive
" "Person ist. Seit März 2001 wusste er von der geplanten Straftat . Er hätte den Aufruf bei libertad.de

gefunden und dann regelmäßig die Seite beobachtet und dokumentiert. Von sich aus hätte er dann mit
LH Kontakt aufgenommen und sie gewarnt. Der StA hätte er seine Erkenntnisse nicht vorgelegt, sondern

" "erst nach der LH-Anzeige: es gab ja keine Straftat, sondern höchstens straflose Vorbereitung .

„Gab es vor der Durchsuchung eine Entscheidung die Rechner mitzunehmen?“, fragt der Angeklagte.
Ja, alle Rechner. „Warum wurden die Festplatten nicht gespiegelt wie es das BKA macht?“ Darauf

" "Brandt: Ich würde das nächste Mal auch Bildschirme, Mäuse und Tastatur mitnehmen . Insgesamt 160
"GB Daten hätten sie gehabt und er war allein damit beschäftigt. Tut mir leid, wenn es lang gedauert

"hat .

Zum Schaden befragt, kann er sich nicht mehr erinnern, von wem der – später von LH dementierte -
„Schaden i.H.v. 511.291,99 Euro“ stammt. 

Ende der Zeugenvernehmung. Die Richterin gibt dem Beweisantrag Nr. 7 (RA Schrage aus Berlin)statt.

Der RA stellt Beweisantrag 11: Ladung von Ricardo Dominquez als Zeuge zur Software und Online-Ak-
tivismus. Die Richterin stellt alle anderen Beweisanträge zurück. Der RA beantragt seine Beiordnung als
Pflichtverteidiger wegen Schwierigkeit der Rechtslage und die Richterin verpflichtet den Anwalt.

Prozess wird vertagt und fortgesetzt am Freitag, 01.07.2001 um 11 Uhr.

Prozessende


